
Symptomatisch 

GKV-versichert 
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HZV-versichert 

 

Wichtig für die Abrechnung: Pseudo-GOP 88240 Kennzeichnen Sie alle (Verdachts-)Fälle an allen 
Behandlungstagen mit der Ziffer 88240 zusätzlich zu den durchgeführten Leistungen als „in Zusammenhang 
mit SARS-CoV-2 erbracht“ (gilt sowohl für Hausärzte als auch für Laborpraxen oder gegebenenfalls weitere 
Fachgruppen). Dies ist wichtig für die Erstattung der Behandlungskosten. 

Corona-Schwerpkt-Praxis  

03000 Versichertenpauschale 

99915 Untersuchung (10€) 

99916 
(gültig bis 30.09.2020) 

Aufwandspauschale 100 Euro pro mindestens 4 
Stunden; höchstens 2 x am Tag 
Jeden Tag abrechnen, wenn kein KV-Pat. erscheint, 
dann auf Pat Pseudo abrechnen 

99914 
(gültig ab 01.10.2020; 

wird von der KVBW zugesetzt) 

Aufwandspauschale 100 Euro je 20 im Quartal 
abgerechnete GOP 99915 

Pseudo- 88240 
 

Je Behandlungstag 
Kennzeichnung des Behandlungsfalls an allen Tagen, 
an denen der Patient wegen des klinischen 
Verdachts auf eine Infektion oder wegen einer 
nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus 
behandelt wird 

32006 Laborausnahmeziffer 

Kodierung J 06.9 G, U 99.0 G 
Kontakt: Z 20.8 G 
Pos.: U 07.1 G 
Neg. aber bestätigt: U 07.2 G 
Neg.: nichts 

Telefonat 01435 (9,67€), nicht mit anderen Leistungen 

Wartezeit-Zuschlag 
(50% auf Vers.pauschale) 

A: 24 Std bis Folgetag (TSS-Akutfall) 
B: 1-8. Tag (TSS-Terminfall) 
z.B. 03010 B 

Muster 10c  

HZV-Pat. (nur für CSP)  

P1,P2… oder Bei eigenen Pat. (ca. 75€, 40€) 

Vertreterpauschale Bei fremden Pat. (20 € pro Quartal, einmalig) 

U 07.1 G 
U 07.2 G 

Covid pos. 
Covid neg. 

 Automatischer Zuschlag beim ICD 
U 07.1 G oder U 07.2 G 
(Eigene Pat: 10 €, 
fremde Pat: 30 €) 

 (Nur bei symptomatischen Pat., nicht bei Rückkehrer 
und Warnapp-Pat.) 
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Symptomatisch  

Asymptomatisch Wunschleistung 

 

Privatversichert, ohne Versicherung, Igelleistung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatpatienten GOÄ  

1 GOÄ-Nr. 1 für die Beratung, 80 Punkte, 10,72 Euro 
zum 2,3-fachen Satz, 

7 GOÄ-Nr. 7 für die Organuntersuchung, um 
abzuklären, wie der Status des Thorax ist, 160 
Punkte, 21,45 Euro zum 2,3-fachen Satz, 

2 x 298 GOÄ-Nr. 298 für die Abstrichentnahme zur 
mikrobiologischen Untersuchung, 40 Punkte, 5,36 
Euro zum 2,3-fachen Satz, (Rachen und Nase=2x) 

250 GOÄ-Nr. 250 für die Blutentnahme, falls nach der 
Warnmeldung der App erforderlich, 40 Punkte, 4,20 
Euro zum 1,8-fachen Satz, und 

245 analog GOÄ-Nr. 245 analog als Hygienepauschale, 110 
Punkte, 14,75 Euro zum 2,3-fachen Satz. 

Labordiagnostik Die in der Regel zu beauftragende Labordiagnostik 
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 mittels RT-PCR 
kann in beiden Fällen mit den GOÄ-Ziffern 4780, 
4782, 4783 und 4785 abgerechnet werden. Bei 
Anwendung des 1,15-fachen Satzes, also des GOÄ-
Regelsteigerungssatzes, sind das 147,76 Euro. Die 
Rechnung stellt dann das beauftragte Labor beim 
Patienten. 

https://www.aerztezeitung.de/Dateien/Corona-Verdachtsfall-So-struktiert-vorgehen-d278.pdf
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Asmptomatisch  

Mit Berechtigungsschein, Lehrer, Kita, Schulangestellte, Pflegeheime 

• Teststrategie Bund & Land: Hier rechnen Sie alle GOPs auch bei Nicht-GKV-Versicherten sowie in den 

Selektivvertrag eingeschriebenen Versicherten über die KV ab. 

• bei Aufnahme in Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe  

• für Lehrer, Erzieher sowie weiteres Personal an Schulen, in Kindertagesstätten und Kindertagespflege 

im Zeitraum zwischen 17. August und 30. September 2020 

• Personal in Schulen/Kitas (2 x), Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Kassenversichert 

Lehrer /Kitas / Polizei mit GKV  

 Abrechnung bei GKV-Patienten immer über die eGK 
des Patienten, ebenso bei Sonstigen Kostenträgern 
(SKT) mit Versichertenkarte (z. B. Polizeibeamte) 
über diesen Kostenträger 

99533 Abstrich (12€) 

 99539 Aufwandpauschale wird von der KV 
hinzugesetzt (4,20€) 

Muster OEGD  

Keine Vers-Pauschale  

 

Asmptomatisch 

Mit Berechtigungsschein, Lehrer, Kita, Schulangestellte, Pflegeheime 

Privatversichert 

• Abrechnung bei Privatpatienten, SKT ohne Versichertenkarte (z. B. Asylbewerber) oder Personen ohne 

Krankenversicherung in Deutschland als Ersatzverfahren über folgenden Kostenträger (muss im PVS 

angelegt werden): VKNR: 61900 IK: 100061900 Name: Land BW / SM (SARS-CoV-2) KT-Gruppe: 35 KT-

Abrechnungsbereich: 00 

Lehrer/Kitas/Polizei  als Privatversicherte  

 Ersatzverfahren über Isynet anlegen 

  

 Kostenträger: 
VKNR: 61900 
IK: 100061900 
Name: Land BW/SM (SARS-CoV-2 
KT-Gruppe: 35 
KT-Abrechnungsbereich: 00 

99535 Laborziffer (Kostenträger: Land BW) 

Z 11 G, U 99.0 G ICD´s 

99533 Abstrich, Übermittlung (12€) 

 99539 Aufwandpauschale von KV zugesetzt (4,20€) 

Muster OEGD  

Keine Vers-Pauschale  

 

Weitere Info´s unter file:///C:/Users/peter/AppData/Local/Temp/abrechnung-corona-testung-

asymptomatische-personen-2020-08-17.pdfWeitere Info´s: 

file:///C:/Users/peter/AppData/Local/Temp/corona-testungen-durchblick-2020-08-20.pdf 

file:///C:/Users/peter/AppData/Local/Temp/abrechnung-corona-testung-asymptomatische-personen-2020-08-17.pdf
file:///C:/Users/peter/AppData/Local/Temp/abrechnung-corona-testung-asymptomatische-personen-2020-08-17.pdf
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Asymptomatisch 

Einreise / Reiserückkehrer 

privat- oder kassenversichert, Deutsche oder Ausländer  

 

Einreisende („Reiserückkehrer“) innerhalb von 72 Stunden nach Einreise, Wiederholungstestung möglich 

• alle Personen unabhängig des Versicherungsstatus, die in das Bundesgebiet einreisen (auch ohne 
Wohnsitz in Deutschland); sie müssen gegenüber dem Arzt versichern, dass sie im Ausland waren, z.B. 
Vorlage Bordingpass oder Hotelrechnung 

• Zeit: Test innerhalb von 72 Stunden nach Einreise 

• Die Regelungen gelten auch für Einreisende aus Risikoländern, für die seit 8. August eine Testpflicht 
besteht. 

• Je Abstrich, inklusive Gespräch im Zusammenhang mit der Testung, die Entnahme von Körpermaterial 

sowie bei Bedarf die Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses über das Vorliegen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2. Es sind keine weiteren Leistungen im Zusammenhang mit der 

Abstrichentnahme abrechnungsfähig. 

 

Reiserückkehrer  

99531 Abstrich (15€) 

  

U 99.0 G, Z 11 G ICD 

Muster 10c (evtl. später OEGD)  

Keine Vers-Pauschale  

Kostenträger: 
VKNR: 61900 
IK: 100061900 
Name: Land BW/SM (SARS-CoV-2 
KT-Gruppe: 35 
KT-Abrechnungsbereich: 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asymptomatisch 

WarnApp 

GKV-Versicherte, die mit App-Meldung „erhöhtes Risiko“ direkt den Vertragsarzt aufsuchen GKV-Versicherte, 

die mit App-Meldung „erhöhtes Risiko“ direkt den Vertragsarzt aufsuchen 

 

Versicherten-, Grund- oder Notfallpauschale  

02402 Abstrich (10€) 

32006 (keine Belastung des Laborbudgets) 

 Muster 10c 

 Achtung: Am Selektivvertrag teilnehmende Ärzte 
rechnen nur die GOP 02402 auch bei 
eingeschriebenen Versicherten über die KV ab. 

ICD • Z20.8 G für den COVID-19-Fall und U99.0 G 
für die Veranlassung des Tests 

• positives Ergebnis: zusätz-lich U07.1 G und 
Z22.8 G 

• negatives Ergebnis: keine zusätzliche 
Kodierung 

 

 

Weitere Info https://www.kbv.de/html/coronavirus.php 
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